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Unterweisungsnachweis Fritteusen 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, über folgende Sachverhalte und Gefährdungen in 
ausreichender Art und Weise informiert und unterwiesen worden zu sein: 

Gefährdung durch: 

 Heißes Fett,� 

 Brand und Explosion,� 

 Quetsch- und Scherstellen an mechanischen Hubeinrichtungen.  

Schutzmaßnahmen:  

Das Eintauchen und Herausnehmen der Frittierkörbe muss gefahrlos möglich 
sein. Dies wird erreicht z.B. durch 

 geeignete Gestaltung der Griffe an den Frittierkörben. � 

 Einrichtungen, die ein kontinuierliches Heben und Absenken 

ermöglichen. � 

 Einrichtungen, die Frittierkörbe in angehobener Stellung sicher halten. � 

 Ausschwenkbare Heizungen müssen in oberer Stellung sicher gehalten 

werden. Heizkörper dürfen außerhalb des Frittierraumes nicht betrieben 

werden. � 

 An Fritteusen müssen der mindestens erforderliche und der 

höchstzulässige Füllstand deutlich erkennbar und dauerhaft 

gekennzeichnet sein. � 

 Die Ablasseinrichtungen müssen gegen unbeabsichtigtes Öffnen 

gesichert sein, z. B. durch verdeckten Einbau, Klappgriff, Drehgriff. � 

 Zum Ablassen von Fett müssen geeignete, ausreichend bemessene 

Behälter vorhanden sein. � 

 Geeignet sind z. B. Behälter aus temperatur- und formbeständigem 

Material, mit Einrichtungen gegen Überschwappen und zum Ausgießen 

in gebundenem Strahl. � 
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 Zum Handtransport mit heißem Fett bestimmte Fritteusen und Behälter 

müssen mit Tragegriffen ausgerüstet sein. � 

 Jede Fritteuse muss mit einem Regelthermostaten und einem davon 

unabhängigen Temperaturbegrenzer ausgerüstet sein. � 

 Der Regelthermostat darf sich nur bis höchstens 200 °C Fetttemperatur 

einstellen lassen. Der Temperaturbegrenzer muss bei einer 

Fetttemperatur von höchstens 230 °C ansprechen. � 

 Für Fritteusen bis zu einer Füllmenge von 50 l muss ein für Fettbrände 

geeigneter Feuerlöscher vorhanden sein. Ansonsten muss eine ortsfeste 

Löschanlage installiert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen 

kann bis zu einer Füllmenge von 100 l auf eine ortsfeste Löschanlage 

verzichtet werden. (siehe hierzu BGR111). 
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